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Anwesend sind: 
 
Landrat Eberhard Irlinger  

CSU-Fraktion 
Kreisrat Karl-Heinz Hertlein  
Kreisrat Martin Hofmann  
Kreisrat Dr. Christoph Maier  
Kreisrat Michael Mirschberger als Vertreter für Kreisrat Goß 
Kreisrat Walter Nussel  

SPD-Fraktion 
Kreisrat Günter Schulz  
Kreisrat Gotthard Lohmaier als Vertreter für Kreisrat Dr. Hacker 
Kreisrat Richard Schleicher  
Kreisrätin Renate Schroff  

FW-Fraktion 
Kreisrat Manfred Wiehgärtner als Vertreter für Kreisrat Glässer 
Kreisrat Hans Mitschke  
Kreisrat Valentin Schaub  

Bündnis 90/Die Grünen 
Kreisrat Bernhard Kollischan  

FDP-Fraktion 
Kreisrätin Elke Weis  

Verwaltung 
Verwaltungsdirektor Dieter Sperber  
Verwaltungsamtsrat Marcus Schlemmer  
Verwaltungsdirektor Wilhelm Schmidt  
Regierungsdirektor Wolfgang Fischer  
Kreisbaumeister Thomas Lux  
Verwaltungsamtsrat Dietmar Pimpl  
Verwaltungsamtsrat Norbert Walter  
Technischer Amtmann Dieter Mußack  
Beschäftigter Hans-Jürgen Steiger  
Beschäftigter Jürgen Ertl  
Regierungsamtfrau Birgit Stolla  
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Die Sitzung hat folgende Tagesordnung: 
 
 

Öffentliche Sitzung: 

 

1.  Kreisstraße ERH 8 zwischen Unterschöllenbach und Kleinsendelbach; Vergabe von 
Ingenieurleistungen. 

  
2.  Umbau des Knotenpunktes der Staatsstraße 2244 und der Kreisstraße ERH 5 in 

Baiersdorf; Vereinbarung mit dem Staatlichen Bauamt und der Stadt Baiersdorf. 
  
3.  Gymnasium Höchstadt a. d. Aisch; Errichtung eines Ersatzneubaus; Vergabe der 
  
3.1.  Sonnenschutzanlage. 
  
3.2.  Gebäudeleittechnik. 
  
3.3.  Metallbauarbeiten – Brandschutztüren. 
  
3.4.  Einrichtung Naturwissenschaften. 
  
4.  Leitlinien für ein energieeffizientes, wirtschaftliches und nachhaltiges Bauen und Sanieren 

bei Hochbaumaßnahmen des Landkreises Erlangen-Höchstadt. 
 
 
Es besteht Beschlussfähigkeit. Die Einladung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß am 
28.03.2013; die Mehrheit der Mitglieder ist anwesend und stimmberechtigt. 
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Öffentliche Sitzung: 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung teilt Landrat Irlinger mit, dass er im Anschluss daran über 
den Winterdienst und die Frostschäden an Kreisstraßen informieren werde. 
 
Die Mitglieder des Bauausschusses sind damit einverstanden. 
 
 
1. Kreisstraße ERH 8 zwischen Unterschöllenbach und Kleinsendelbach; 

Vergabe von Ingenieurleistungen 
  
 Der Bauausschuss fasst folgenden Beschluss: 

 
Die Leistungen für die Leistungsphasen 5 bis 9, die Bauvermessung, die 
Tragwerksplanung, die Sigekoordination und die örtliche Bauleitung werden an das 
Planungsbüro Müller aus Eckental vergeben. 
 
Nach dem vorliegenden Ingenieurvertragsentwurf beträgt das Honorar für die o. g. 
Leistungen inkl. 3 % Nebenkosten und 19 % Mehrwertsteuer voraussichtlich 
79.049,76 €. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Planungsbüro Müller den entsprechenden 
Vertrag abzuschließen. 
 
HHSt. 1.6508.9510  
 

 Abstimmung: einstimmig beschlossen Ja: 15  Nein: 0  Anwesend: 15  
  
 
2. Umbau des Knotenpunktes der Staatsstraße 2244 und der Kreisstraße ERH 5 

in Baiersdorf; Vereinbarung mit dem Staatlichen Bauamt und der Stadt 
Baiersdorf 

  
 Der Bauausschuss fasst folgenden Beschluss: 

 
Dem Umbau des Knotenpunktes St 2244/ERH 5 in Baiersdorf durch die Stadt 
Baiersdorf wird zugestimmt. Mit dem Staatlichen Bauamt und der Stadt Baiersdorf 
ist eine entsprechende Vereinbarung abzuschließen. 
 
Der beiliegende Vereinbarungsentwurf mit dem Lageplan ist Grundlage dieses 
Beschlusses.  
Für den Landkreis Erlangen-Höchstadt entstehen durch den Kreuzungsumbau 
keine Kosten. 
 

 Abstimmung: einstimmig beschlossen Ja: 15  Nein: 0  Anwesend: 15  
 
3. Gymnasium Höchstadt a. d. Aisch; Errichtung eines Ersatzneubaus;  
3.1. Vergabe der Sonnenschutzanlage 
  
 Der Bauausschuss fasst folgenden Beschluss: 

 
Der Auftrag für die Ausführung der Sonnenschutzanlage am Gymnasium Höchstadt 
a. d. Aisch, Errichtung eines Ersatzneubaus, wird der Firma Trapp & Milkow GmbH, 
Dessau-Rosslau, zum Angebotspreis von 63.652,11 € brutto erteilt. 
 

 Abstimmung: einstimmig beschlossen Ja: 15  Nein: 0  Anwesend: 15  
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3.2. Vergabe der Gebäudeleittechnik 
  
 Der Bauausschuss fasst folgenden Beschluss: 

 
Der Auftrag für die Ausführung der Gebäudeleittechnik am Gymnasium Höchstadt 
a. d. Aisch, Errichtung eines Ersatzneubaus, wird der Firma Neuberger 
Gebäudeautomation GmbH, Rothenburg o. d. Tauber, zum Angebotspreis von 
147.527,28 € brutto erteilt. 
 
 

 Abstimmung: einstimmig beschlossen Ja: 15  Nein: 0  Anwesend: 15  
 
3.3. Vergabe der Metallbauarbeiten - Brandschutztüren 
  
 Der Bauausschuss fasst folgenden Beschluss: 

 
Der Auftrag für die Ausführung der Metallbauarbeiten - Brandschutztüren am 
Gymnasium Höchstadt a. d. Aisch, Errichtung eines Ersatzneubaus, wird der Firma 
Tür + Tortechnik Aue GmbH, Aue, zum Angebotspreis von 192.330,18 € brutto 
erteilt. 
 
 

 Abstimmung: einstimmig beschlossen Ja: 15  Nein: 0  Anwesend: 15  
 
3.4. Vergabe der Einrichtung Naturwissenschaften 
  
 Der Bauausschuss fasst folgenden Beschluss: 

 
Der Auftrag für die Ausführung der Einrichtung Naturwissenschaften am 
Gymnasium Höchstadt a. d. Aisch, Errichtung eines Ersatzneubaus, wird der Firma 
Weber & Kunz e.K., 09366 Stollberg, zum Angebotspreis von 237.980,35 € brutto 
inkl. 12 % Nachlass erteilt. 
 
 

 Abstimmung: einstimmig beschlossen Ja: 15  Nein: 0  Anwesend: 15  
 
4. Leitlinien für ein energieeffizientes, wirtschaftliches und nachhaltiges Bauen 

und Sanieren bei Hochbaumaßnahmen des Landkreises Erlangen-Höchstadt 
 

 Den Mitgliedern des Bauausschusses wurde zu diesem Tagesordnungspunkt eine 
ausführliche Sitzungsvorlage zur Verfügung gestellt. 
 
Landrat Irlinger spricht sich dafür aus, mit der Anwendung der vorliegenden 
Energieleitlinien des Deutschen Städtetages eine richtungsweisende Grundlage für 
das bereits bisher weitgehend praktizierte bautechnische Handeln bei der 
Durchführung von Hochbaumaßnahmen des Landkreises zu schaffen, um auch in 
diesem Bereich eine Vorreiterrolle einzunehmen. Bisher seien die Energieleitlinien 
z. B. von der Stadt Nürnberg und der Stadt Herzogenaurach weitestgehend 
übernommen worden. Wirtschaftliche Abwägungen, landkreisspezifische Belange, 
die Fortentwicklung der technischen Standards und die Berücksichtigung der Ziele 
des integrierten Klimaschutzkonzeptes des Landkreises müssen jedoch weiterhin in 
jedem Einzelfall berücksichtigt werden. Aufgrund einer Anregung von Kreisrat 
Nussel schlägt Landrat Irlinger vor, den Beschlussvorschlag wie folgt zu ergänzen:“ 
3. Bei Baumaßnahmen ist grundsätzlich die Verwendbarkeit von nachhaltigen, 
nachwachsenden oder recycelbaren Rohstoffen zu prüfen.“ 
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Kreisrat Nussel ergänzt hierzu, die Möglichkeit Systembauholz wirtschaftlich 
einzusetzen, müsse für die Planer grundsätzlich offen sein. 
 
Im weiteren Verlauf wird die Notwendigkeit der Einführung von Energieleitlinien 
diskutiert. Dabei wird überwiegend die Meinung vertreten, diese könnten eine gute 
Richtschnur für ein energieefffizientes, wirtschaftliches und nachhaltiges Bauen und 
Sanieren sein. Dabei müsse jedoch stets darauf geachtet werden, diese 
entsprechend der technischen Entwicklungen und Möglichkeiten auf die aktuellen 
Standards fortzuschreiben. 
 

 Der Bauausschuss fasst folgenden Beschluss: 
 
1. Bei der Durchführung von Baumaßnahmen orientiert sich der Landkreis an den 

„Technischen Hinweisen – Energieleitlinien – Planungsanweisungen (Juni 
2010)“ des Deutschen Städtetages. 

 
2. Dabei behält sich der Bauausschuss vor, landkreisspezifische Belange, 

wirtschaftliche Abwägungen, die Fortentwicklung der technischen Standards 
und die Ziele des integrierten Klimaschutzkonzeptes zu berücksichtigen. 

 
3. Bei Baumaßnahmen ist grundsätzlich die Verwendbarkeit von nachhaltigen, 

nachwachsenden oder recycelbaren Rohstoffen zu prüfen. 
 

 Abstimmung: einstimmig beschlossen Ja: 15  Nein: 0  Anwesend: 15  
 
  
Landrat Irlinger informiert die Mitglieder des Bauausschusses über den durchgeführten 
Winterdienst an Kreisstraßen in der Zeit vom 15. November 2012 bis 8. April 2013. Demnach 
wurden an 63 Einsatztagen in der Regel ein bis zwei Einsätze erforderlich. Der 
Salzverbrauch belief sich auf 1.450 Tonnen. Trotz des erheblich höheren Verbrauchs im 
Vergleich zum Vorjahr (500 Tonnen) stand aufgrund des kostenpflichtigen Zwischenlagers in 
Aurach immer genügend Streusalz zur Verfügung. Insgesamt wurde der Haushaltsansatz 
von 130000 € für den Einsatz von Material und Fremdfahrzeugen nicht überschritten. 
 
Aufgrund der sehr lang anhaltenden Frostperioden sind an den Kreisstraßen größere 
Fahrbahnschäden entstanden. Die Schadenspalette reiche vom Entstehen von Netzrissen 
über abgeplatzte Deckschichten bis zu tiefen Schlaglöchern und losen Rinnenplatten. Mit der 
genauen Schadensaufnahme werde derzeit begonnen. 
 
Die Mitglieder des Bauausschusses nehmen den Bericht des Landrats zur Kenntnis. 
 
 
 
Erlangen, 12.04.2013 
 
 
 
 
 
Eberhard Irlinger     Birgit Stolla  
Landrat     Regierungsamtfrau 
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Staatliches Bauamt Nürnberg 

S22-4314.3  Registratur-Nr.:       

Staatsstraße 

2244 

Str.-km 7,239 

bis 

Str.-km 7,361 

von 

Abschnitt 660 

Station 0,511 

bis 

Abschnitt 680 

Station 0,095 

Ort: 

Baiersdorf 

Jahr: 

2013 

Vereinbarung über die Straßenbaulast bzgl. der Umgestaltung der Einmündung 

der Staatsstraße 2244 (Forchheimer Straße) / Kreisstraße ERH 5 (Jahnstraße) 

 

         

Vereinbarung 

 

zwischen 

 

dem Freistaat Bayern,  

vertreten durch das Staatliche Bauamt Nürnberg, 

in Nürnberg, Flaschenhofstraße 53 

- Straßenbauverwaltung - 

 

dem Landkreis Erlangen-Höchstadt, 

vertreten durch den Landrat, Herrn Irlinger 

- Landkreis - 

 

und 

 

der Stadt Baiersdorf, 

vertreten durch Herrn Galster, Erster Bürgermeister 

 

- Stadt - 

 

 

 hier über  

 

 

die Straßenbaulast für die Planung und die Umgestaltung der Einmündung der 

Staatsstraße 2244 (Forchheimer Straße) / Kreisstraße ERH 5 (Jahnstraße) 
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Die Stadt beabsichtigt, die Einmündung der Staatsstraße 2244 und der Kreisstraße    
ERH 5 zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse umzugestalten und in kommunaler 
Sonderbaulast zu planen und zu bauen. Hintergrund bildet ein Umstufungskonzept, wo-
nach die Staatsstraße 2244 zukünftig aus dem Ortskern heraus, über die Jahnstraße 
und Bürgermeister – Fischer – Straße verlaufen soll. Hierzu wird zwischen Straßenbau-
verwaltung, Landkreis und Stadt Folgendes vereinbart: 
 
 

§ 1 
Klassifizierung und Baulast der Einmündung 

 
(1) Die Einmündung und die dazugehörigen Straßenäste werden als Teil der Staatsstraße 

2244 und Kreisstraße ERH 5 klassifiziert und sind im beiliegenden Lageplan dargestellt. 
 
(2) Die Straßenbauverwaltung und der Landkreis übertragen die Straßenbaulast für die Pla-

nung und die Umgestaltung der Einmündung und den betroffenen Straßenästen gemäß 
Art. 44 Abs. 1 BayStrWG der Stadt. Mit der Widmung als Staats- und Kreisstraße liegt 
die Straßenbaulast (insbesondere der Betrieb, die Unterhaltung und die Verkehrssiche-
rungspflicht für die Bestandteile der Staats- und Kreisstraße) bei der Straßenbauverwal-
tung und dem Landkreis, soweit in § 4 nicht besondere Regelungen getroffen werden.  

 
 

§ 2 
Durchführung der Baumaßnahme 

 
(1) Die Stadt plant im Einvernehmen mit der Straßenbauverwaltung und dem Landkreis, 

schreibt aus, vergibt, überwacht und rechnet die Maßnahme ab. Sie schafft die rechtli-
chen Voraussetzungen und beantragt die entsprechenden Fördermittel. Diese Zustän-
digkeit der Stadt wird durch die Widmung nach § 1 Abs. 2 Satz 2 nicht berührt. 

 
(2) Der Markierungs- und Beschilderungsplan ist von der Stadt zu erstellen und rechtzeitig 

vor Ausführung der Straßenbauverwaltung und dem Landkreis zur Prüfung vorzulegen. 
Die Ausschreibung und Durchführung der Markierungs- und Beschilderungsarbeiten er-
folgt durch die Straßenbauverwaltung, die dadurch entstehenden Kosten werden kom-
plett von der Stadt getragen.        

 Sollte zur Wahrung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs oder zum 
 Schutz der Anlieger weiteres Straßenzubehör notwendig sein, so trägt die Stadt die an-
 fallenden Kosten. 
 
(3) Nach Beendigung der Bauarbeiten werden die Bauleistungen gemeinsam durch die 

Straßenbauverwaltung, dem Landkreis und der Stadt abgenommen. Die Stadt über-
wacht die Gewährleistungsfrist und macht Gewährleistungsansprüche gegen den Auf-
tragnehmer, und zwar auch namens der Straßenbauverwaltung und des Landkreises, 
geltend. Die Straßenbauverwaltung und der Landkreis sind zum Abnahmetermin zu la-
den. Das Ende der Gewährleistungsfrist ist drei Monate vor Ablauf der Straßenbauver-
waltung und dem Landkreis schriftlich mitzuteilen. 

 
(4) Die für die Maßnahme erforderlichen Grundstücke erwirbt die Stadt in eigenem Namen. 

Beim Wechsel der Straßenbaulast findet Art. 11 Abs. 4 BayStrWG Anwendung. Die Be-
standsunterlagen sind zeitnah an die Straßenbauverwaltung und den Landkreis zu 
übergeben. 

 
(5) Der Baubeginn ist der Straßenbauverwaltung und dem Landkreis drei Wochen vor Be-

ginn der Ausführung schriftlich anzuzeigen. Die Straßenbauverwaltung und der Land-
kreis sind berechtigt, die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten zu überwachen und 
die unverzügliche Beseitigung festgestellter Mängel zu verlangen. 
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(6) Die verkehrsrechtliche Anordnung ist rechtzeitig vor Baubeginn bei der Unteren Ver-

kehrsbehörde zu beantragen. 
 
(7) Sollten nach Baufertigstellung weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Ein- und Ab-

biegesituation an der Einmündung Forchheimer Straße / Jahnstraße notwendig sein, so 
wäre auf Verlangen der Straßenbauverwaltung bzw. des Landkreises das Weitere von 
der Stadt zu veranlassen. Die Kosten würden bei der Stadt liegen. 

 
(8) Notwendige Koordinierungsmaßnahmen an den Lichtsignalanlagen an der Einmündung 

Forchheimer Straße (St 2244) / Jahnstraße (ERH 5) und der Kreuzung Jahnstraße (ERH 
5) / Bürgermeister – Fischer - Straße / Industriestraße sind von der Stadt im Einverneh-
men mit der Straßenbauverwaltung und dem Landkreis zu veranlassen. Die Kosten trägt 
die Stadt.  

 
(9) Die notwendigen Änderungen oder Sicherungen von Versorgungsleitungen und sonsti-

gen Leitungen hat die Stadt durchzuführen. Die Kosten für die Änderungen und Siche-
rungen von Versorgungsleitungen trägt die Stadt. Sollten sich aufgrund der Maßnahme    
Änderungen der bestehenden Leitungen ergeben und somit auch bei bestehenden Ver-
trägen, so ist dies bei der Straßenbauverwaltung bzw. beim Landkreis zu beantragen. 
Die bestehenden Gestattungsverträge bleiben unberührt. 

 
 

§ 3 
Widmung 

 
Die Widmung der Einmündung zur Staats- bzw. Kreisstraße erfolgt nach der Verkehrs-
freigabe. 
 
 

§ 4 

Unterhaltung, Verkehrssicherungspflicht 
 

(1) Mit der Verkehrsübergabe obliegt der Stadt die Unterhaltung einschließlich Winterdienst 
sowie die Verkehrssicherungspflicht im Bereich der Aufstellflächen und der Fußgänger-
furten. Ein Ausgleich hierfür erfolgt nicht. 

 
(2) Zur Unterhaltung gehören: 
 a) Instandhaltungsmaßnahmen 
 
(3) Zur Verkehrssicherungspflicht gehören: 
 
 a) Winterdienst auf den Warteflächen und auf der Fahrbahn in Furtbreite 
 b) Reinigung 
  
Die Unterhaltung der Gehwege richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
 
 

§ 5 
Straßenbaubehörde 

 
Die Straßenbaubehörde für die Einmündung ist zum einen das Staatliche Bauamt Nürnberg, 
zum anderen der Landkreis Erlangen - Höchstadt. 
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§ 6 
Schriftform 

 
Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. 
 
 
 
Der Stadtrat hat der Vereinbarung am       zugestimmt. 
 
 
Der Bauausschuss des Landkreises hat der Vereinbarung am       zugestimmt. 
 
 
 
 
 
 
Für den Landkreis: Für die Stadt: Für die Straßenbauverwaltung: 

 Staatliches Bauamt Nürnberg 

Erlangen,       Baiersdorf,       Nürnberg,       

 

 

 

 

Eberhard Irlinger Andreas Galster Rainer Popp 

Landrat 1. Bürgermeister Baudirektor 
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                                       Hinweise zum  
                                      kommunalen 

Energiemanagement 
 
 

3.0 Technische Hinweise 
Ausgabe 3.1 (alte Ausgabe 10) Juni 2010 
 

Energieleitlinien - Planungsanweisungen 

 

 
Arbeitskreis Energieeinsparung 

1. Zusammenfassung und Ein-
leitung 

 
Viele Kommunen betreiben heute aktiv 
Energiemanagement. Diese Aufgabe wird 
zwar von der entsprechenden Organisati-
onseinheit koordiniert, berührt aber die 
Arbeit vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Verwaltung. Ein einheitliches, an 
den Zielen Energieeinsparung und Ener-
gieeffizienz orientiertes Verwaltungshan-
deln kann durch Energieleitlinien ermög-
licht werden. In einer Energieleitlinie wer-
den energetische Grundsätze für die Pla-
nung, den Betrieb und das Energiemana-
gement zentral zusammengefasst. Ein 
Beschluss im Rat oder der Stadtverordne-
tenversammlung der Kommune unter-
streicht die Bedeutung dieses Regelwerks. 
Unter Energieleitlinien werden nicht nur 
allgemeine Grundsätze für den Umgang 
mit Energie verstanden, sondern die Zu-
sammenfassung konkreter Planungs- und 
Betriebsanweisungen sowie Zuständig-
keitsregelungen. Der folgende Text stellt 
einen Baustein einer Musterleitlinie dar, 
die von der Kommune so beschlossen 
werden kann. Beispielhaft seinen hier  
Nürnberg, Frankfurt, Heidelberg oder 
Stuttgart genannt. 
 
Oberster Planungsgrundsatz bei allen 
kommunalen Bauvorhaben ist es, die 
Summe aus Investitions-, Betriebs- und 
Folgekosten über die Lebensdauer der 
Gebäude zu minimieren. Dieses Ziel lässt 
sich am Besten mit einer integralen Pla-
nung, also einer Vernetzung der Gewerke 
während der Planungsphase realisieren. 
Die kommunalen Energieleitlinien ergän-
zen bestehende Gesetze, Richtlinien und 
Normen. Sie orientieren sich an der für 
den jeweiligen Gebäudebereich festgeleg-
te Standardnutzung entsprechen  dem 
aktuellen Stand der Technik und müssen 

bei Bedarf fortgeschrieben werden. Von 
den Planungsregeln kann dann abgewi-
chen werden, wenn eine Alternativlösung 
nachweislich wirtschaftlicher ist. Ausnah-
men sind möglich, wenn eine Einhaltung 
technisch oder denkmalpflegerisch nicht 
möglich ist. Abweichungen sind mit dem 
Energiemanagement abzustimmen. 
 
Diese Planungsregeln sind Architekten 
und Ingenieuren bei der Auftragsvergabe 
auszuhändigen. Sie sind zur Einhaltung 
dieser Regeln zu verpflichten. Es ist sinn-
voll, die Einhaltung der Planungsanwei-
sungen mit einer Checkliste zu verschie-
denen Meilensteinen während des Pla-
nungsprozesses zu überprüfen (z.B. nach 
der Vorplanung, vor der LV-Verschickung 
und kurz vor der Abnahme). 
 
 
2. Wirtschaftlichkeitsrechnung 
 
Grundsätzlich sollen alle wirtschaftlichen 
Maßnahmen umgesetzt werden. Eine 
Maßnahme ist dann wirtschaftlich, wenn 
innerhalb der rechnerischen Lebensdauer1 
die eingesparten Energie- und Betriebs-
kosten höher sind als die erforderlichen 
Investitionskosten. Die Summe der annui-
sierten Investitionskosten und der jährli-
chen Betriebskosten ist dabei zu minimie-
ren. Ist eine Maßnahme in diesem Sinn 
wirtschaftlich, soll sie kurzfristig umgesetzt 
werden.  
 
Bei dynamischen Betrachtungen ist neben 
der Verzinsung auch die Energiepreis-
steigerung zu berücksichtigen. Dabei ist 
es sinnvoll, den Durchschnitt der letzten 
10 Jahre anzusetzen. Mit Blick auf die 
Lebenserwartung vieler Bauteile sollte 

                                            
1 nach VDI-Richtlinie 2067, Blatt 2 



Hinweise zum kommunalen Energiemanagement 

                                        Energieleitlinien - Planungsanweisungen  
  

Seite: 2 

 

aber auch die in den nächsten Jahren 
durch die Verknappung fossiler Energie-
träger zu erwartende Preissteigerung be-
rücksichtigt werden. 
Neben der Wirtschaftlichkeit wird eine Mi-
nimierung der Umwelt- und Klimabelas-
tungen angestrebt. Denkbar ist auch, die 
Umweltfolgekosten, z.B. als Bonus für die 
CO2-Einsparung, mit einem Betrag von 50 
bis 75 €/t CO2 zu berücksichtigen, wie dies 
beispielsweise in München, Nürnberg oder 
Frankfurt erfolgt.2  
 
 
3. Architektur 
 
Kompakte Gebäude verbrauchen wenig 
Heizenergie und sind in Bau und Betrieb 
kostengünstiger. Die Gebäudeoberfläche 
sollte daher im Verhältnis zum Gebäude-
volumen möglichst gering sein. An-
schlussdetails, die die Wärmeverluste ver-
größern, Verkehrsflächen und Nebenräu-
me aber auch Lufträume sollen dabei mi-
nimiert werden. Gebäude sollen weitge-
hend natürlich be- und entlüftet werden 
können. Dies gilt auch für Passivhäuser. 
Gebäude sollen in der Regel nach Süden 
hin ausgerichtet werden. Bei der Planung 
ist die Nutzungsmöglichkeit erneuerbarer 
Energien einzubeziehen. Speziell thermi-
sche Solaranlagen sowie Photovoltaikan-
lagen sollen gestalterisch, statisch und 
anlagentechnisch (ggf. zu einem späteren 
Zeitpunkt) integriert werden.  
 
In allen Räumen sollte Tageslicht genutzt 
werden, Arbeitsplätze sind tageslichtorien-
tiert zu planen. Für Räume mit Beleuch-
tungsstärken größer als 300 lux sind Ta-
geslichtquotienten nach DIN 5034 von 
mehr als 5 %, für Flure o.ä. von mindes-
tens 3 % zu erreichen. Dies wird i.d.R. 
erreicht, wenn die Fensterfläche 15 % der 
Bodenfläche übersteigt, die Raumtiefe 
max. 7 m beträgt, Stürze minimiert und 

                                            
2 Beispiel für Gesamtkostenberechnung 
www.stadt-franfurt.de/energiemanagement 

Oberlichter über Flurtüren eingesetzt wer-
den. 
Helle Räume mit hohen Reflexionsgraden 
brauchen weniger Strom für die Beleuch-
tung. Folgende Reflexionsgrade sind min-
destens anzustreben: 
 
Decke: 0,8; Wand: 0,5; Boden: 0,3 3 
 
Um sommerliche Überhitzung und damit 
Komforteinschränkungen und Kühlungs-
bedarf zu vermeiden sind die Glasflächen-
anteile und -anordnung der Fassaden vor-
rangig am Tageslichtbedarf zu orientieren. 
Als sinnvoll für die Einhaltung der Anforde-
rungen an den sommerlichen Wärme-
schutz nach DIN 4108 Teil 2 und für wirt-
schaftliches Bauen hat sich ein Glasanteil 
< 35 % erwiesen. Die Verglasung der 
Brüstungsbereiche erbringt lichttechnisch 
keine Vorteile, erhöht aber den uner-
wünschten Sonneneintrag in den Som-
mermonaten und soll daher in der Regel 
unterbleiben. 
Eine sinnvolle Aufteilung zwischen öffen-
baren und feststehenden Fensterelemen-
ten ist vorzusehen. Für die natürliche Lüf-
tung in Unterrichtsräumen sind Fensteröff-
nungsflügel von mind. 0,1 m² je Sitzplatz 
bei Querlüftung und min. 0,2 m² je Sitz-
platz ohne Querlüftung vorzusehen. 
Hauptzugänge benötigen einen unbeheiz-
ten Windfang. 
 
Alle besonnten Fensterflächen erhalten 
einen hinterlüfteten, außenliegenden Son-
nenschutz (Abminderungsfaktor Fc ≤ 0,25 
nach DIN 4108-2), der für Windgeschwin-
digkeiten von mind. 13 m/s ausgelegt ist. 
Er wird grundsätzlich automatisch betrie-
ben, muss aber manuell übersteuerbar 
sein. Der Sonnenschutz muss so einstell-
bar sein, dass auch bei voller Schutzfunk-
tion auf Kunstlicht verzichtet werden kann. 
Hierzu sind beispielsweise tageslichtopti-
mierte Systeme einzusetzen, bei denen 
sich der obere und der untere Teil unab-
hängig voneinander einstellen lassen. 

                                            
3 AMEV Richtlinie Beleuchtung 2000 
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Während der untere Teil für einen blend-
freien Arbeitsplatz sorgt, reflektieren die 
oberen Lamellen das Sonnenlicht gegen 
die Decke und leuchten den Raum damit 
aus. 
 
 
4. Baulicher Wärmeschutz  
 
Neubauten sind möglichst in Passivhaus-
bauweise zu errichten (Jahresheizwärme-
bedarf < 15 kWh/m²a). Um den Strom-
mehrverbrauch gering zu halten, ist dabei 
der Primärenergieverbrauch für das Ge-
bäude auf maximal 75 kWh/m² a (nach 
Passivhausprojektierungspaket) zu be-
schränken. 
Mindestens sind jedoch die Anforderungen 
der Energieeinsparverordnung (EnEV 09) 
um 30 % oder mehr zu unterschreiten. 
Details sind so zu planen, dass der Auf-
schlag für Wärmebrücken kleiner oder 
gleich 0,03 W/m²K ist. Dabei ist entweder 
ein Einzelnachweis oder Details aus dem 
Wärmebrückenkatalog zulässig. Die Dich-
tigkeit ist grundsätzlich mit dem Blower- 
Door Test  nachzuweisen. Dabei ist ein 
n50-Wert von kleiner als  0,6 1/h zu errei-
chen und die Beschränkung auf repräsen-
tative Teilbereiche des Gebäudes denk-
bar. 
 

 

Bild 1 Passivhaus-Schule Frankfurt a. M. 
(Heizwärmebedarf = 15 kWh/m²a) 
 
Wenn Außenbauteile im Gebäudebestand 
saniert werden (z.B. Neuverputz, Dachab-
dichtung), sind - entsprechend der EnEV - 
Anforderungen an den Wärmeschutz ein-
zuhalten, sobald die Fläche der geänder-
ten Bauteile mehr als 10 % der gesamten 

jeweiligen Bauteilfläche betreffen. Eine 
gleichzeitige Sanierung von Fenster und 
Außenwand ist angebracht. 
Folgende U-Werte sind sowohl für den 
Neubau als auch bei der Sanierung anzu-
streben: 
 
Dach:  U   ≤ 0,15 W/m² K 
 (d   ≥ 22 cm WLG 035) 
Außenwand:  U   ≤ 0,2 W/m² K 
 (d   ≥ 16 cm WLG 035) 

Kellerdecke:  U   ≤ 0,25 W/m² K 
 (d   ≥ 13 cm WLG 035) 

Fußboden:  U   ≤ 0,3 W/m² K 
 (d   ≥ 9 cm WLG 035) 

Fenster:  Uw ≤  0,9 W/m² K 
 
Alternativ zu der vorgenannten Forderung 
kann der Nachweis bei Sanierungen auch 
erbracht werden, indem die in der EnEV 
2009 festgelegten Grenzwerte für Neubau-
ten eingehalten werden. Bei Fenstern ist 
dabei ein wärmetechnisch verbesserter 
Randverbund (warme Kante) einzusetzen.  
 
 
5. Heizung 
 
Bei Neubau und Sanierung von Heizungs-
anlagen sind mehrere Versorgungsvarian-
ten hinsichtlich ihrer Gesamtwirtschaftlich-
keit aus Investitions- und Betriebskosten, 
ihres Primärenergieverbrauchs und der 
CO2-Emissionen zu vergleichen. In der 
Regel sollten untersucht werden: 
 
- Fernwärmeversorgung aus Kraft-

Wärme-Kopplung 

- Holzhackschnitzel- bzw. Holzpellet-
heizung 

- Geothermie, Abluft- oder Abwasser-
wärmenutzung 

- Blockheizkraftwerk (BHKW) mit Ab-
gaswärmetauscher 

- Gasbrennwertheizung 
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Es sind möglichst Systeme einzusetzen, 
die Abwärme aus Kraft-Wärme-Kopplung 
nutzen oder die auf erneuerbaren Ener-
gien basieren. Ist dies nicht möglich oder 
wirtschaftlich vertretbar, wird der Einsatz 
von Erdgas bevorzugt. 
 

 
Bild 2 Blockheizkraftwerk mit Abgaswär-
metauschen Altenpflegeheim Stuttgart 
 
Bei beheizten Freibädern sollen grund-
sätzlich Solarabsorber zur Beckenwasser-
erwärmung eingesetzt werden. Bei Objek-
ten mit großem Warmwasserbedarf  (z.B. 
Sportanlagen) ist der Einsatz von Solarkol-
lektoren zur Erwärmung des Trinkwassers 
vorzusehen. 
Wird Erdgas zur Beheizung genutzt, sollte 
grundsätzlich die Grundlast von einem 
Brennwertkessel gedeckt werden. Die 
Spitzenlast kann auch von einem Nieder-
temperaturkessel gedeckt werden.  
 
Grundsätzlich sind Heizungsregelgeräte 
mit Start-Stopp-Optimierung und Jahres-
programm zu verwenden. Wenn im Ge-
bäude zeitlich stark unterschiedliche Nut-
zungen zu erwarten sind, sind die Regel-
gruppen entsprechend aufzuteilen oder 
der Einsatz einer Einzelraumregelung zu 
prüfen. Dabei sollen geöffnete Fenster 
z.B. durch Fensterkontakte oder über den 
Temperaturabfall am Raumtemperaturfüh-
ler erkannt werden. Heizungsanlagen sol-
len auf eine Temperaturpaarung von 
60°C/40°C ausgelegt werden, Plattenheiz-
körper und Radiatoren sind gegenüber 
Konvektoren zu bevorzugen. 

Die Zahl der Heizkreise ist so festzulegen, 
dass für unterschiedliche Nutzungszeiten 
(Schulräume und Rektorat), Temperatur-
anforderungen des Heizsystems (statische 
oder Flächenheizung) und Lage der Räu-
me (insbesondere hinsichtlich der Son-
neneinstrahlung) eine bedarfsgerechte 
Betriebsführung möglich ist.  
 
Pumpen müssen bedarfsabhängig dreh-
zahlgeregelt werden. Es sind grundsätz-
lich Hocheffizienzpumpen (Strom-
verbrauch ≤ 1 W/kW Heizleistung) einzu-
setzen, die differenzdruck- oder tempera-
turgeführt geregelt werden können. 
Beim Austausch von Kesseln muss die 
Kesselleistung dem tatsächlichen Wärme-
bedarf des Gebäudes angepasst werden. 
Beim Einbau von neuen Wärmeerzeugern 
im Bestand ist die gemessene, die aus 
dem Verbrauch über die Vollbenutzungs-
stunden berechnete oder die über Reg-
ression ermittelte Bezugsleistung bei Aus-
legungstemperatur (z.B. -12°C) zugrunde 
zu legen. Wenn keine derartigen Daten 
vorliegen, ist nach DIN EN 12831 zu rech-
nen. 
 
Thermostatventile sind entweder zu be-
grenzen oder es sind blockierte Behör-
denmodelle einzusetzen. Bei den Ventil-
unterteilen muss der kv-Wert voreingestellt 
werden. Alternativ können einstellbare 
Rücklaufverschraubungen eingesetzt wer-
den. 
Die Abnahme der Heizung darf erst dann 
erfolgen, wenn das Protokoll über den 
hydraulischen Abgleich vorliegt. Die tat-
sächlichen Raumtemperaturen sind zu 
überprüfen. 
 
Die Regelung ist mit einer nutzerfreundli-
chen Nacht-, Wochenend- und Ferienab-
senkung (Jahresprogramm) auszustatten. 
Außerhalb der Nutzungszeiten sind ober-
halb einer Außentemperatur von 5°C auch 
die Kessel- und Heizkreispumpen abzu-
schalten. 
 
 
 

Abgaswärmetauscher 
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6. Lüftung und Klima 
 
Eine Belüftung der Räume ist über das 
Öffnen der Fenster zu ermöglichen. Für 
intensiv genutzte Gruppenräumen (z.B. 
Klassenzimmer) ist eine Lüftungsunter-
stützung grundsätzlich sinnvoll. Es ist für 
jeden Einzelfall zu untersuchen, ob der 
Einbau einer Lüftungsanlage hinsichtlich 
der baulichen Gegebenheiten notwendig 
und wirtschaftlich vertretbar ist. Außerhalb 
der Heizperiode ist die Lüftungsanlage 
außer Betrieb zu nehmen. 
Auch Gebäude mit einer mechanischen 
Lüftung sollen mit öffenbaren Fenstern 
ausgestattet werden, damit die Lüftungs-
anlage außerhalb der Heizperiode abge-
schaltet werden kann. Die Luftmenge und 
der Außenluftanteil ist auf das unbedingt 
notwendige Maß zu beschränken (i.d.R. 
IDA 4 nach DIN EN 13779, d.h. 5,5 l/s und 
Person oder 20 m³/h und Person). Lüf-
tungsanlagen sind i.d.R. gemäß der DIN 
13779 mit den Anforderungen Untergren-
ze „üblich“, mindestens „normal“ oder 
„standard“ auszuführen. Das heißt, Anla-
gen haben im Betriebszustand die Effi-
zienzklasse SFP 1 oder SFP 2 (Standard) 
einzuhalten, entsprechende Druckverlust-
vorgaben nach Tabelle A8 (normal bis 
niedrig) sind daher vorzugeben. Damit ist 
i.d.R. ein spezifischer Verbrauch von < 
0,45 Wh/m³ einzuhalten (im Passivhaus 
zwingend). 
 
Die Steuerung erfolgt i.d.R. nach IDA-C3 
nach DIN 13779 (Zeitprogramme) oder 
besser. Bedarfstaster für den Nutzer sind 
auf eine Zeitdauer von max. 3 h zu be-
grenzen (Fachklassen: 45 min). 
In Bezug auf die Gesamtdruckverluste und 
die Stromeffizienz (Ventilatorwirkungs-
grad, volumenspezifische Leistung) von 
Lüftungsanlagen sind die Zielwerte des 
LEE (Leitfaden Elektrische Energie im 
Hochbau des Landes Hessen, Ausgabe 
2000-07) einzuhalten. Die flächenbezoge-
nen Zielwerte des Energiebedarfs nach 
LEE für Lüftung und Klimatisierung sind 
einzuhalten. Grundsätzlich sind drehzahl-

geregelte Hochleistungsventilatoren ein-
zusetzen. 
 
Alle Lüftungsanlagen müssen  bedarfsge-
recht (mindestens über Zeitprogramme) 
betrieben werden. Nach Möglichkeit sind 
bedarfsabhängige Regelungen mit Be-
darfstastern, Feuchte- oder CO2-Sensoren 
einzusetzen. Eventuell können zur Steue-
rung der Lüftung die Präsenzmelder der 
Beleuchtung genutzt werden. 
Grundsätzlich erhalten Lüftungsanlagen 
mit einer Betriebszeit von mehr als 
1000 h/a eine Wärmerückgewinnung mit 
einer Rückwärmzahl größer als 0,8. Luft-
heizungen sind zu vermeiden (Ausnahme: 
Passivhaus).  
 
Kühlung und Befeuchtung sind grundsätz-
lich nicht zulässig, zunächst sind alle bau-
lichen Möglichkeiten auszuschöpfen (Aus-
nahme: konservatorische oder medizini-
sche Gründe).  
 

 
Bild 3 Hocheffizienter Ventilator  
 
Wenn Räume gekühlt werden müssen, 
sind zunächst die Möglichkeiten der Re-
duzierung innerer Lasten, der freien 
Nachtlüftung und der adiabaten Kühlung 
auszuschöpfen. Sollten im Einzelfall doch 
Räume aktiv gekühlt werden müssen, 
muss die Notwendigkeit der Kühlung mit-
tels eines qualifizierten Verfahrens (z.B. 
dynamische Gebäudesimulation) nachge-
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wiesen werden, das sowohl Aussagen zur 
Kühlarbeit wie auch zum Ausmaß der 
Komforteinschränkungen macht.  
Zur Kühlung sind dann zunächst die Mög-
lichkeiten natürlicher Wärmesenken, ins-
besondere der freien Nachtkühlung und 
dann der direkten Erd-/ Grundwasserküh-
lung zu prüfen. Wenn eine maschinelle 
Kühlung erforderlich ist, sind die Anlagen-
aufwandszahl (Energieaufwand im Ver-
hältnis zur abgeführten Wärme) und der 
flächenspezifische Energieeinsatz auszu-
weisen. Wird Fernwärme oder ein BHKW 
genutzt, soll der Einsatz von Absorptions-
kälte geprüft werden.  
 
Die Kühlung darf nur dann zu betreiben 
sein, wenn der Sonnenschutz aktiviert ist, 
die Fenster geschlossen sind und die 
Raumtemperatur über 27°C liegt. Die 
Sollwerte von Raumtemperatur und 
Feuchte sind in Abhängigkeit der Außen-
temperatur gleitend vorzugeben. 
Bei Neubau und Bestandssanierung sind 
folgende Mindest-Dämmstärken (WLG 
040) für Luftkanäle und Leitungen  einzu-
halten: 
 
Kanäle innerhalb der thermischen Hülle: 
- Außen- und Fortluft:  100 mm 

- Zuluft: 30 mm (bei Luftheizung: 50 mm) 

- Abluft: 30 mm (Verzicht bei Tempera-
turgleichheit mit Umgebung) 

Kanäle außerhalb der thermischen Hülle: 

- Außen- und Fortluft: 25 mm 

- Zuluft: 80 mm (Luftheizung: 100 mm) 

- Abluft: 80 mm 

 

 

7. Sanitär 
 
WC-Spülkästen müssen eine Stopptaste 
und einen Sparhinweis erhalten. Bei ho-

hem Benutzungsgrad4 einer WC-Anlage 
können Trockenurinale wirtschaftlich ein-
gesetzt werden. An Waschtischen sind 
Spararmaturen mit 5 l/min, bei Duschen 
mit 7 l/min und gleichzeitig fülligem Strahl 
einzubauen. Grundsätzlich sind Selbst-
schlussarmaturen einzusetzen, die an 
Waschtischen auf 5 s, bei Duschen auf 
30 s einzustellen sind.  
 
Für zentrale Warmwasserbereitungsanla-
gen ist ein realistisches Nachfrageprofil 
der vorgesehenen Nutzung zu erstellen 
und daraus die erforderlichen Speichervo-
lumen, Rohrquerschnitte und die Nach-
heizleistung zu ermitteln.  
 
Trinkwarmwasserspeicher sollen mög-
lichst nicht vorgesehen werden, um die 
Vermehrung von Keimen und Wärmever-
luste zu vermeiden. Die Trinkwasserer-
wärmung soll möglichst nah an den 
Verbrauchsstellen erfolgen (z.B. mittels 
Durchflusswarmwasserbereitern) und die 
Leitungsvolumina der Trinkwarmwasserlei-
tungen sollen minimiert werden um die 
Betriebsbereitschafts- und Verteilungsver-
luste zu minimieren. Gleichzeitig wird hier-
durch die Hygiene wesentlich verbessert. 
Wärmespeicherung und -transport sollen 
in der Regel mittels Heizungswasser erfol-
gen. Die Erwärmung kann gegebenenfalls 
mit einer separaten Brennwerttherme oder 
separaten Fernwärme-Übergabestation 
erfolgen.  
 
Zur Legionellenprophylaxe sind in Du-
schen möglichst nur sog. Frischwassersta-
tionen einzusetzen. Bei entfernten nur 
gelegentlich genutzten Duschen (Sozial-
bereich, Küchen) sind häufig Klein-
Durchlauferhitzer (4-5 kW) wirtschaftlich. 
 
Für große Trinkwarmwassernetze sind 
Maßnahmen zur Verminderung des Legi-
onellenwachstums vorzusehen5. 
 

                                            
4 siehe AMEV Sanitärbau 95 
5 nach DVGW Arbeitsblatt 551 
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Die Wasserversorgung von WCs und Uri-
nalen (falls keine Trockenurinale einge-
setzt werden) soll als getrenntes System 
verlegt werden, wenn ein jährlicher Was-
serbedarf von mehr als 100 m³ zu erwar-
ten ist. Für Nutzungszwecke, die keine 
Trinkwasserqualität erfordern soll der Ein-
satz von Regen- oder Brauchwasser un-
tersucht werden.  
 
 
8. Elektro 
 

Bei der Ausstattung der Räume mit Leuch-
ten ist darauf zu achten, dass die erforder-
liche Beleuchtungsstärke nach DIN EN 
12464 nicht überschritten wird. Dazu ist für 
jede Raumart ein rechnerischer Nachweis 
mit einem geprüften Programm (z.B. Dia-
lux) zu erbringen. Die erreichte Beleuch-
tungsstärke ist bei der Abnahme zu mes-
sen und zu protokollieren. 
 Die installierte Leuchtenleistung wird 
gemäß DIN 18599 auf die erforderliche 
Nennbeleuchtungsstärke bezogen 
(Achtung: Programme wie Dialux beziehen 
nicht normgerecht auf Em!). Der 
Grenzwert beträgt einschließlich 
Vorschaltgerät 2,5 W/m²100lx, der Zielwert 
2 W/m²100lx. Die Werte gelten für die 
Summe aus Grund- und (sofern 
vorhanden) Effektbeleuchtung. Daraus 
folgt z.B. für einen Klassenraum mit 300 
lux ein Grenzwert von 7,5 W/m² und ein 
Zielwert von 6 W/m². Bei abweichenden 
Beleuchtungsstärken sind die verbesser-
ten Richtwerte aus Tab. 3.4 LEE einzuhal-
ten. 

 

 

Abbildung 5: Beleuchtungssimulation für 
ein Klassenzimmer 
 
Diese Werte sind zu erreichen, wenn 
Leuchtmittel mit einer Lichtausbeute von 
mindestens 50 lumen/Watt  sowie hoch-
wertige Leuchten mit einem Betriebswir-
kungsgrad von mindestens 80% einge-
setzt werden. Grundsätzlich sind elektro-
nische Vorschaltgeräte einzusetzen.  
In größeren Räumen (z.B. Turnhallen) soll 
die Beleuchtung mit Präsenzmeldern aus-
geschaltet werden und zusätzlich über 
eine tageslichtabhängige Regelung verfü-
gen. In kleineren Räumen soll die Be-
leuchtung getrennt nach Fenster und 
Wand schaltbar sein (die Schalter sind zu 
kennzeichnen) oder mit Präsenzmelder 
tageslichtabhängig gesteuert werden. Bei 
Gruppen mit mehr als 1 kW Leistung ist 
diese Steuerung generell vorzusehen.  
 
Wenig frequentierte Räume (Flure, Trep-
penhäuser, Lagerräume, Keller, Sanitär- 
und Umkleideräume) sind mit Zeitrelais 
(Nachlaufzeit einstellbar, Standardwert: 3 
min.) oder Präsenzmeldern auszustatten. 
Bei möglicher Tageslichtnutzung müssen 
die Präsenzmelder zusätzlich über einen 
Lichtsensor verfügen.  
Für innenliegende Toiletten, Umkleiden 
etc. ohne Tageslicht sollten Eingangs-
Bewegungsmelder mit Akustiksensoren 
eingesetzt werden. 

lux lux 
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Die Beleuchtung für Sanitärräume und 
Umkleiden ist über Präsenzmelder zu 
steuern. 
 
Außenbeleuchtungen und inneliegende 
Räume (die aufgrund von schlechter Licht-
verhältnisse permanent beleuchtet sind) 
müssen über Dämmerungsschalter, 
Schaltuhr und in Verbindung mit einem 
Bewegungsmelder gesteuert werden. 
EDV und Bürogeräte sollen die Werte des 
GED-Labels (www.Energielabel.de) ein-
halten. Neue Haushaltsgeräten müssen  
grundsätzlich Geräte der besten Energie-
effizienzklasse sein, je nach Gerätekate-
gorie A oder A++.  
 
Antriebsmotoren  müssen einen hohen 
Wirkungsgrad haben (ab 500 h/a eff2-
Motoren, ab 1000 h/a eff1 Motoren6). 
Wenn Aufzüge erforderlich sind, sollen 
diese der Energieeffizienzklasse A nach 
VDI 4707 genügen. 
 
Für die Erwärmung von Speisen soll in 
Küchen möglichst Gas als Energieträger 
verwendet werden. 
 
Kompensationsanlagen sind vorzusehen, 
wenn der Blindstromanteil die vom Ener-
gieversorgungsunternehmen zugelasse-
nen Werte überschreitet. 
Netzersatzanlagen auf der Basis von 
Verbrennungsmotoren sind nach Möglich-
keit als BHKW auszubilden, falls sie mit 
Erdgas betrieben werden können und die 
Abwärme genutzt werden kann.  
 
 
9. Mess-, Steuer- und Regel-

technik 
 
Grundsätzlich sind alle Gewerke so zu 
planen, dass eine Aufschaltung auf eine 
gemeinsame Gebäudeleittechnik möglich 
ist. Es sind digitale Regelgeräte einzuset-
zen, eine Vernetzung muss herstelleru-
nabhängig möglich sein. Für jedes abge-

                                            
6 www.eff1-sparmotor.de 

schlossene Gebäude sind getrennte Zäh-
ler mit Impulsausgang für Wärme, Strom 
und Wasser vorzusehen, ggf. als Unter-
zähler.  
Im Zuge der Entwurfsplanung ist ein mit 
allen Planungsbeteiligten der Gewerke 
Heizung, Lüftung, Klima und Elektro abge-
stimmtes, grobes Regel- und Steuerungs-
konzept mit Topologie und Funktionspro-
gramm zu erarbeiten. Während der Aus-
führungsplanung (vor Erstellung der Leis-
tungsverzeichnisse) ist eine "allgemeine 
Funktionsbeschreibung" zu erstellen. Die-
se beinhaltet ein detailliertes Regel- und 
Steuerungskonzept, das Nutzungsanfor-
derungen und Betriebszeiten berücksich-
tigt und das mit dem Energiemanagement 
abzustimmen ist. Es beinhaltet alle we-
sentlichen Regelfunktionen der Bereiche 
Wärmeerzeugung und Speicherung, Be-
heizung, Belüftung, Kühlung, Warmwas-
serbereitung, Wasseraufbereitung und 
Beleuchtung. Ein Regelschema und eine 
allgemeinverständliche verbale Beschrei-
bung sind notwendig. 
 
Auf dieser Basis erstellt der MSR-Planer 
die regeltechnische Funktionsbeschrei-
bung. Daraus ergeben sich die notwendi-
gen regelungstechnischen Komponenten 
und die Programmierung der Regel- und 
Steuerungssoftware. 
 
Beim Aufbau der Gebäudeleittechnik hat 
die Bedienerfreundlichkeit oberste Priori-
tät. Beispielsweise sollen Lagepläne zum 
Auffinden der Anlagen vorhanden sein, in 
den Anlagenschaltbildern müssen Ist- und 
Sollwerte eingeblendet sein. Für den 
Betreiber muss es einfach möglich sein, 
Zeitprogramme zu erstellen oder zu ver-
ändern. Es ist zu prüfen, ob eine elektri-
sche Spitzenlastoptimierung sinnvoll ist. 
Es ist eine Anlagendokumentation zu 
erstellen und fortzuschreiben, die eine 
kontinuierliche Betriebsoptimierung er-
möglicht. Die Anlagendokumentation be-
steht mindestens aus Regelschema, Re-
gelungsbeschreibung, Einstellwerten und 
Betriebszeiten. 
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Darüber hinaus sind bei der Abnahme 
u. a. folgende Unterlagen vorzulegen: 
 
- hydraulischer Abgleich (Heizung, Kälte, 

RLT) 
- Luftmengenmessungen zentral und 

raumweise bei versch. Betriebszustän-
den 

- Ermittlung der SFPv-Werte durch Mes-
sung der Wirkleistungen der Ventilator-
Motore 

- Funktionsprüfung und Funktionsmes-
sung (Mess- und Kalibirerprotokoll aller 
Fühler und Sensoren) 

 
Für die Nutzer der Gebäude ist ein Be-
triebshandbuch zu erstellen, das auf die 
individuellen Besonderheiten des Gebäu-
des eingeht und dem zukünftigen Nutzer 
Hinweise gibt, wie er thermisch behagliche 
Randbedingungen bei gleichzeitig ener-
gieeffizientem Betrieb sicherstellen kann. 
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